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Beitragsordnung des Dartclub 

Nordangeln e.V. 
 

§ 1 Allgemeines 

Diese Beitragsordnung regelt die Erhebung und Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Dartclub 

Nordangeln e.V. Sie ist Bestandteil der Satzung. 

§ 2 Aufnahmegebühr 

Beim Eintritt in den Dartclub Nordangeln e.V. wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 

5,00 € erhoben. 

Gründungsmitgliedern ist die Aufnahmegebühr erlassen. 

§ 3 Mitgliedsbeiträge 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 26,00 € pro Monat. 

Für Schüler, Studenten, Auszubildende sowie Teilnehmer am FSJ oder BFD beträgt der 

ermäßigte Beitrag 13€ pro Monat. Der ermäßigte Beitrag gilt ebenso für Menschen mit 

Behinderung. 

Ehrenmitglieder sind gemäß Satzung beitragsfrei. 

Passive oder fördernde Mitglieder zahlen einen Beitrag von 5,00 € pro Monat. 

Die Ermäßigung ist jährlich durch Vorlage eines gültigen Nachweises zu bestätigen. 

§ 4 Zahlungsweise 

Die Zahlung erfolgt ausschließlich per SEPA-Lastschriftmandat. 

Der Beitrag wird jeweils zum 01. eines jeden Monats vom angegebenen Konto eingezogen. 

Kann der Beitrag aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat (z. B. Rücklastschrift), nicht 

eingezogen werden, trägt das Mitglied die anfallenden Bankgebühren zuzüglich einer 

Bearbeitungsgebühr von 5,00 €. 
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§ 5 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung in Kraft und gilt bis auf 

Wiederruf. 

 

 

Lutzhöft, den 14.11.2025 

 

 

 

 

______________________________        ______________________________ 

1. Vorsitzender                                    2. Vorsitzender 


